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Swiss Alpha, SICAV 

6B, rue Gabriel Lippmann 
L-5365 Munsbach 

Luxembourg R.C.S. B 148 588  
 

Mitteilung an die Aktionäre des 
Swiss Alpha, SICAV – Strategy Europe 

 
Sehr geehrte Aktionäre, 

 
hiermit informieren wir Sie, dass der Verwaltungsrat gem. Artikel 12 der 
Satzung der Gesellschaft beschlossen hat, für den Teilfonds Swiss Alpha, 
SICAV – Strategy Europe die Rücknahme von Aktien aus Gründen der 
Liquiditätsbeschaffung ab dem 12.01.2016 (Orderannahme 12.01.2016, 14 
Uhr) bis auf weiteres auszusetzen.  
 
Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Ausgabe von Aktien 
ab sofort einzustellen. Weiterhin hat der Verwaltungsrat gemäß Art. 12 der 
Satzung der Gesellschaft beschlossen, die Berechnung und Veröffentlichung 
des Fondspreises ab dem 12.01.2016 bis auf weiteres einzustellen.  
 
Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat beschlossen eine außerordentliche 
Generalversammlung einzuberufen, die am 5. Februar 2016 um 11:30 Uhr, in 
den Geschäftsräumen der Verwaltungsgesellschaft, 6b rue Gabriel Lippmann, 
L- 5365 Munsbach stattfinden wird. 
 
Tagesordnung: 
 

1.   Beschluss die Gesellschaft Swiss Alpha SICAV in Liquidation zu setzen. 
2.   Benennung der Liquidatoren Herr Thorsten Eiglmeier (für die Swiss 

Alpha AG) und Frau Katja Mertes-Tegebauer (für die BayernInvest 
Luxembourg S.A.), vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF. 

3.    Festlegung der Befugnisse der Liquidatoren. 
4.    Annahme der Rücktrittsgesuche der Mitglieder des Verwaltungsrates. 
5.    Sonstiges 

 
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis 
spätestens 02. Februar 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei 
der Gesellschaft einreichen aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur 
Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre 
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können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich 
bevollmächtigt ist.  
 
Es besteht ein Quorum für die außerordentliche Generalversammlung. Die 
außerordentliche Generalversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist.  
 
 
Luxemburg den 12.01. 2016 

Der Verwaltungsrat, Swiss Alpha, SICAV 
 


